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Kreisblatt K kn Kreis Gietzei».
JnhaltS -Uebersicht : Gemüse und Obst. — Handel mit Apfel- und Birnenwein . — Ausstände an Ge?ätlen von Holz- usw.-Geldern . —

Feldbereintgung Nieder -Bessingen. — Versorgung der in der llciegswirtschast tätigen Personen . — Berichtigung.

B 1 1r . : Gemüse und -Obst.
An den Oberbürgermeister zu Gießen und an die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Nachstehende Bekanntmachung ist alsbald ortsüblich zu ver¬

öffentlichen.
Gießen,  den 26. April 1917.

Grvßherz -vgliches Kreisamt Gießen.
Z . B . : Hechler.

Bekanntmachung.
Betr . : Wie oben.

In dem Neuster für die Lieferungsverträge , welche die ReickM-
stelle für Genn'ise und Obst herausgegeben hat , befindet sich (8 4
der Vertrüge für Frühgemüse , 8 5 der Verträge für Hrrbstgemüse)
die Bestimmung , daß der Anbauer zur Deckung der Unkosten cm
die Reichsstelle für Genrüse und Obst, Geschäftsabteilnng in Berlin,
5 Prozent des Rechnungsbetrages zu zahlen habe, die bei der Ab¬
rechnung gekürzt werden.

Diese Bestimmungen sind mit rückwirkender Kraft
dahin abgeändert , dal; an Stelle der 5 Prozent gesetzt werden
2Ysf Prozent . Den Anbauern dürfet ; sonach nicht 5 Prozent , son¬
dern nur 2>/2 Prozent des Rechirungsbetrages in Abzug gcbtad 'jt
tverden.

Diese 2^2Prozent sind in jedem Falle an die Reichsstelle für
Gemüse und Obst. Geschäftsabteilnng ii; Berlin , abznsühren und
zlvar ohne Rücksicht darauf , ob die Lieferungsverbände seitens der
Konnnunalverbärche oder Großverbraucher für sich selbst oder für
die Reichsstelle abgeschlossen sind.

Bekanntmachung.
Auf Srund des tz 2 der Verordnung über die Verarbeitung

von Obst vom 5. August 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 911) wird
mit Genehmigung des Bevollmächtigten des ReichsLrnzlerö der
Handel mit Apfel- und Birnenwein nach Maßgabe der nach-
stehnedcn Bestimmungen freigegebei; :

§ 1. Für rein herben u;w für gesüßten Apfel- ;md Birnen-
v>em aller Jahrgänge werde,; folgende Höchstpreise festgesetzt:

L) Beim Verkauf di;rch den Hersteller au
den Hairdel oder an den Verbraucher:
in Fässern und offenen Gefäße;; von
101 Inhalt u;w darüber . für 1 I Mk. 0,55
Ln offenen Gefäßm unter 10 I Inhalt
Nnd im Ausschank . für 1 I Mk. 0,65
tu Flaschen zu mindestens 3A 1 Inhalt
(Flasche ist frachtfrei zurückzugeben,
ärgern falls zum Einstm ;dspre ;s zu

^ vergüten) . . für 1 Fl . Mk. 0,65
d) Bern ; Weiterverkauf im Groß - und

Zwischenhandel:
Ln Fässern und offenen Gefäßen von
10 I Inhalt und darüber.
in offenen Gefäße, ; unter 10 1 Inhalt
in Flaschen zu mirwestens 8/4 1 Inhalt
(Flasck>e ist frachtfrer zurückzugeben,
andernfalls znm Einstandspreis zu
vergüten ) .

c) Be; der Abgabe <u; den Verbraucher
seitens des Groß -, Zwischen- und
Pleüchcmdels:
<n Fässern und vffmen Gefäßen von
10 1 Inhalt und darüber.
in offene;; Gefäßen unter 10 1 Inhalt für 1 I § £ 0,7b
tm StuäWxmt . . für 1 I Mk. 0,80
in Flasche;; zu wmdestens 3/i l Inhalt
(flasche ist fracl-tfrei zu rückzu geben,
audenrfalls zum Einstandspreis zu

^ vergüten ) . für 1 Fl Mk 0 80
Dämüiche Preise gelten für Hersteller ab Bahiu - oder Schif'fs-

»Mon des Hersüellnngsortes , für Heuchler ab Bahn - oder
statim; des Händlers , be; Lieferung am .Hcrstellungsort oder am

î s Händlers für Hersteller urch Händler frei Hans des
KSufers . Ter Ilaft ^ vp-nns «üt ohne Verpackung, diese darf nur

• ^ Wstei ; m Rechnung gestellt werden . Sonstige
Zuschläge ^ gend wela ^-r Art dür,eu nicht erhoben werdeni SS '.» Äfi

für II Mk. 0,65
für 1 1 Mk. 0,70

für 1 Fl . Mk. 0,70

für 1 I Mk. 0,70

d) ausländische Apfel- imb Birnemveine aller Jahrgänge und
Arten , soweit nick-t die Reichs stelle für Gemüse und Obst,
Verwaltungsabteilung Berlin , gemäß § 7 der erwähnten
Verordnung Ausnahmen zulassen tvird,

e) Erzeugnisse aus Kleinkeltereien (Betrieben , bei denen Her¬
steller nach § 8 der Verordnung über die Verarbeitung von
Obst vom 5. August 1916 nicht unter ihre Bestimmungen
fallen ) beim Verkauf an und durch den Groß -, Zwischen-
und Kleinhandel.

8 3 . Süß vergoreire Apfel- und Biruertweine aller Jahrgänge,
die 0 Volu,neu Prozente oder mehr Allvhol enthüllen , dürfen , auch
wenn sie gesüßt sind, von Herstellern und Händlern ; nur mit Ge¬
nehmigung der Kriegsgesellschaft für Weiuobst- Einkauf und -Ver¬
teilung G . m . b. H ., Berlin , abgesetzt »oevdeu. Hersteller urch
Händler , die sich im Besitz solcher Weine befinden , haben ihre ge¬
samten Vestäiche daran bei der Kriegsgesellschast für Weiuobst-
Eiukauf .und - Verteilung G . m. b. H , Berlir ; SW . 68 , Koch¬
straste 6 III ., bis zun ; 20 . April ds . Zs . auzumelden.

8 4. Tre Hersteller haben die Verpslichttrng , zu niedrigeren
als ben angefiihrten Preisen abzugeben , ivenn der Gestehungs-
preis sich an Hand der Einkäufe der Rohrvare niedriger stellt,
die HäMer desgleichen, wer;n seitens der Hersteller niedrigere
Preise zur Berochmmg gelangtet ; .

8 5 . Ztkwiderha;chlut;get; werdet ; mit det; Strafen des 8 9
der Verordnung über die Verarbeitung von Obst von; 5 . August
1916 bestraft.

8 6. Diese Bestem inümgen treten für den Hersteller sofort,
im übrigen 5 Tage nach ihrer Verkürchnnq in Kraft.

Berlin,  de ;; 3. April 1917.
Kriegsgesellschaft für Weiiwbsv-Einßculf und -Verteilung , G . m . b. H.

Härtel.

Betr . : Ausstände an Gefallet ; mm Holz- , Pacht -, Gras - und
Pferchgelder ;; für 1916 Rj.

An  die Groß !). Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Wir sehen der um gehend en  Vorlage der noch rückständigen
Mäht ; und Pfändbefehle oder der Erstattung von Fehlberichten
— spätestens innerlvlb 14 Tagen — entgegen.

Gießen,  den 23 . April 1917.
Groß herzogliches Kreisamt Gießeiu

I V . : 5cm tnerb  e.

Bekarrntmstebung.
Veir . : Fcldbcrciuiguug Nieder -Bessingen.

i § $ * vom 6. bis einschließlich 18 . Mai 1917 liegen,
auf Großh . Burgermerstere ; Nicdw -Bessingen die vergleichmden
Lo ;ü)ereutwürse I und II b über Entroässerrmg der Angerwiesen in
Verbtnd -ung mit Graben Nr . 119 nebst Abschrift des Beschlusses
voin 13. März 1917 mit dem Bemerken offen, dich; der Sonder-
etrttvurf I nach dem errvähnten BesMnß der Vollzugskonlnnsswn
^ur Aus fuhr ;mg vorgesehen ist. Bei Erhebung von Einwendung cm
r,t we Errtscherdung der Laudeskommission Vorbehalten.
^ zur Erhebung von Eintveichrmger; hiergegen findet
daselbst Samstag , den 19. Mai 1917 , vormittags 10 ' bis lOVa
Hi r die Beteiligten mit der A.chrohung einlade,
daß die Nichterschemerch« ; mit Eiiümachungen ausgeschlossen sind

Tre Emw .'ndungen sind mit Gründen versehen schriftlich ciiuizureichen.
Friedberg,  den 18 . April 1917.

Ter Großherzogliche Feldbereinigllngskornmissär:
Schnitrspahn,  Großh . Negierungs rat.

BcksiNtttmachnttg
der Reichsbekleidungsstelle über die Versorgung der ii; der Kriegs
Wirtschaft tätiget ; bürgerlichen Personen sowie der Hilfsdienste

pflichtigen m;t Web-, Wirk-, Strick -- nnd Schuhwaren
Von ; 27 . März 1917.

. m “ L£ LÄ l,ou  8- 2J* r VundeSratSverordnung über Befugnisse
der Re;ck)v1' cklechungsßelle tzsn; 22 . März 1917 wird im Einvernsh-
inrcu tn;t den; Kt7;ees »stt Über die Versorgung der in  der Kriegs-
w;rtsck>flft tüNren bürgerlichen Personen forme der Hllfsdrenstpflich-
ttgen mit Neu -, Wcrk-, Stvitc - und S ^ u ^ tMren folgendes best;n;u;1'
I . Versorgung der in der Krieg swirtsch oft tätiger«

. , M bürgerlichen Personen,
cf ,]s .® ie  A '"lw- MsLutrasstelle versorgt die ii; der Kriegswirb-

schaff tcrLmet; bilrgrrlZen Person« ; rmt der bei AEung ihreS
Berufs esfsoderliiVen besot̂ eren DeruMcidung , nämlich:



A. 'Kleidungsstücken , soweit solche aus Web -, Wirk- , oder
Strickwaren hergestellt sind,

8 . Schuh waren.
Sie stellt ferner die für die Unterkunft dieser Personen in bc-

Dvnderen Rämn -en <Massenguartieren ) erforderlichen Web-, Wirk-
und Stricklvaren (UnterKvrftsbckdars) bereü.

§ 2. Was als besondere Berufskleidung nach der verschiedenen
Beschäftigungsart der genannten Personen zu gelten hat , bestimmt
im einzelnen Falle nach Anhörung der zuständigen Kriegsamtsstelle
die Reichsbeklcidungsstelle . .

8 3. Die Errichtung von Massenquartieren liegt dem Unter¬
nehmer , bei den» die unterzubringenden Personen beschäftigt sind,
ob. Sie bedarf in jedem Falle und unbeschadet der Zuständigkeit
der bürgerlichen Behörden der Genehmigung der zuständigen Kriegs¬
amtsstelle . Sie soll nur erteilt werden , wenn die Unterbringung in
Privatwohnungen bedenklich erscheint oder wenn solche Wohnungen
oder bereits bestehende Maffenqnartiere nicht in ausreichendem
Maste vorhanden sind. (Vgl . Verfügung des Kriegsministenums
W . M. 707/1 . 17 . K. N . A. Arm -ceverordnungsblatt voui 17 . März
1917 Seite 146 ).

ß 4. In Massenquartieren ist für jede Person eine besondere
Schlafstelle cinznrichten.

An Web- , Wirk - und Strickwaren für Unterkunftszwecke sollen
nur gegeben werden : 1 Strohsack , 1 Kopspolfter , 1 Decke im Som-
mer und 2 Decken im Winter , sowie wöchentlich zwei reine Hand¬
tücher.

Bettwäsche kann in Massenquartieren nur für weibliche Per¬
sonen gefordert werden.

Zu den Strohsäcken , Handtüchern und Bettwäsche dürfen nach
Ausbrauch der etwa im Besitze des Unternehmers befindlichen Be¬
stände nur Gewebe aus reinen Papiergarnen , verwendet werden.
(Vgl . Verfügung des Kciegsministeriums W . M. 707/1 . 17 . K. R . A.
Arm -ceverordnungsblatt vom 17 . März 1917 Seite 146 .)

8 5. Die Bezugsscheine über die nach den vorstehenden Be¬
stimmungen als besondere Berufskleidung oder als Unterkunfts¬
bedarf (8 4 Absatz 2, 3) anzusebenden Web- , Wirk - , Strick - und
Schuhwareir werden von der Reichsbekleidungsstelle Mteilung H
ausgefertigt . Diese teilt die Ausfertigung der für den Betrieb zu¬
ständigen örtlichen Vezugsschein -Ausfertigungsstelle mit . Nach Ein¬
gang der Mitteilung darf die örtliche Stelle Bezugsscheine auf
Gegenstände der in 8 1 genannten Arten für diesen Betrieb nicht
Tnehr ausfertigen.

8 6. Die Anträge sind von den Betrieösnnternehmern bei
der zuständigen Stelle (siche 8 9) einzureichen und werden
von dieser mit Gutachten der zustäirdigen Kriegsamtsstelle über¬
sandt . Die von der Kriegsamtsstelle geprüften Anträge gehen un¬
mittelbar an die Rcichsbekleidungsftelle Abteilung H.

Zit den Anträgen auf Erteilung von Bezugsscheinen ist der
amtlich Vordruck zu verwenden , der bei den Buchdruckereien von
II S . Pveust , Berlin S . 14 . Dresdener Straße 43 , von E . Huber,
Müncheil , Schön selber Straße 12 , und von W. Kohlhammer , Stutt¬
gart , Urbanstraße 14/16 , bezogen werden kann.

8 7. Der Antragsteller hat zunächst zu versuchen, die in dem
Bezugsschein bewilligten Gegenstände im freien Handel zu erwerben.
Für die Ungültigmachung und Weiterbehandlung dieser Bezugs¬
scheine gelten die Vorschriften des 8 13 der Bnndesratsverordnung)
Über die Regelung des Verkehrs mit Web- , Wirk-, Strick - und
Schnlpvaren vom 10. Juni 1916/23 . Dezember 1916 . (Reichs -Ge¬
setzblatt S . 1420 .)

Gelingt es denk Antragsteller nicht , sich die Gegenstände auf
die sein Wege zu verschaffen, so hat er den Bezug sschem an die
Reichsbekleidungsstelle Meilnng 8 , mit dem Anträge auf Lieferung
der betreffenden Stoffe einzureichcn , worauf von dieser die Liefe¬
rung gegen vorherige Barzahlung , soweit die Stoffe bei ihr vor¬
handen sind oder beschafft werden können , in die Wege geleitet wird.

Bezüglich der aus Papiergewebe berzustellenden Waren bleibt
besondere Bekanntgabe der Bezugsquellen Vorbehalten.

ß 8 . Die besondere Berufskleidung darf imr innerhalb des
Betriebes getragen lverden.

Die von der Reichsbekleidungsstelle bezogenen Gegenstände sind
auf deren Erfordern von den Betrieben zu verwalten.

Die Betrielrsunternehmer halben streng darauf zu halten , daß
mit diesen Gegenständen tunlichst sparsam umgegangen wird , und
darauf zu achten, daß ftir den Betrieb nicht mehr brauchbare Gegen¬
stände, soweit sie ans Faserstoffen bestehen, nicht beseitigt oder ver¬
nichtet , sonder, ! an die Annahmestellen des zuständigen 'Kommunal¬
verbandes für getragene Kleidungs - und Wäschestückeoder , soweit
es sich um nicht iviederherstellbäre Kleidungsstücke handelt , an die
vom Kriegsamt (Kriegs -Nohstosf-Abteilung ) beauftragten Lumpen-
sortierungsbetriebe rrbgeliefert iverden.

8 9. Die Landeszentralbehörden lverden diejenigen Stellen
bestimmen , die die Anträge der Bctriebsunternehnier (siehe 8 6)
zu begutachten und die Aussicht über die besondere Berufskleidung,
sowie über die Massenquartiere in Bezug auf die Instandhaltung
des Unterkunftsbedarfs auszuüben haben.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich außerdem vor , die Be - '

solgung der Vorschriften des 8 8 durch eigene Beauftragte zu über¬
wachen.

II . Versorgung der Hilfsdienstpflichtigen.
8 10. Auf diejenigen Hilfsdienstpflichtigen , die in der Kriegs-

wirtsckiaft besckiäftigt sind, finden die 88 1—9 dieser Bekanntmachung
Anwendung.

8 11. Tie Reichsbckicidungsstclle versorgt die in den besetzten
Gebieten 'bei Truppenteilen und militärischen Behörden beschäftigten
Hilfsdienstpflichtigen mit den: nötigen Bedarf an Kleidungsstücken,
soweit solche aus Web- , Wirk - und Strickwaren bestehen, und an
Schuhwaren , dagegen nicht mit dem Unterkunftsbedarf.

Auf das Verfahren findet der Erlaß des KriegsministcriumS
vorn 2. November 1916 W. M. Nr . 114 . 9 . 16 . K. R . A . (Armee -Ver¬
ordnungsblatt Seite 478 ) Anwendung , mit der Abänderung , daß die
Notwendigkeit der Anschaffung von derjenigen Dienststelle bescheinigt
wird , bei der der Hilfsdienstpslichtige beschäftigt wirb , und daß triefe
Dienststellen die Bezugsscheine gesammelt zum 1. und 15 . eines
jeden Monats der Etappeninspektion zur weiteren Erledigung im
Einvernehmen mit der Reichsbekleidungsstelle zu leiten.

Die bürgerlichen Bezugs )chein-Aussertigungsstellen haben hier¬
nach für die unter Absatz 1 genannten Hilfsdienstpflichtigen Be¬
zugsscheine für den daselbst angegebenen Bedarf nicht mehr aus-
zustellen.
III . Bon der Reichsbekleidungsstelle nicht zu Ver¬

sorgende.
8 12. Die nicht unter 88 10 und 11 fallenden Hilfsdienst-

pflichtigen unterliegen den Bestimmungen , die für die sonstige bür-
gerlickze Bevölkerung gelten.

DasseUw gilt von den in der Kriegswirtsck)aft tätigen Hilfs-
di-enstpflichtigen , soweit es sich nicht um die Versorgung mit der zur
Ausübung ihres Berufs erforderliclien besonderen Berufskleidung
(8 1) oder um Unterknnfsbedarf (8 4) handelt.

Berlin,  den 27 . März 1917.
Reichsbekleidungsstelle.

Geheimer Rat De. Beutle  r.
Reichstoinmissar für bürgerliche Kleidung.

Bckirnrtnrochung.
Auf Grund von 8 9 der Bekanntmachung der Reicüsb klcjdungS-

stelle vom 27 . März ds . Is . über die Versorgung der in der Kriegs¬
wirtschaft tätigen bürgerlichen Personen sonne der Hilssdienstpslich -«
Ligen mit Web -, Wirk -, Struck- und Schulrivaren werden als Stel¬
len,  die die Aufträge der Betriebsunternehlner (8 6) zu begut¬
achten und die Aufsicht über die besondere Berufskleidung sonne über
die Massenquartiere in Verzug auf die In stand halttmg des Unter¬
kunftsbedarfs auszuüben haben , bestimmt:

die Gewerbeinspektionen , insoweit es sich um gewerbliche Be¬
triebe handelt , und

die Obere Bergbehörde , insoweit es sich um Betriebe handelt,
die der bergpolizeilichen Aussicht unterstehen

Für die übrigen kriegsunrtscbastlichen Betriebe die Ober-
bürgernreister in den Städten von über 20 000 Einwohnern,
die Bürgermeister in den Städren und im übrigen di'
Koeisämter.

D a r m st a d t , den 19. April 1917.
Großherzogliches Miuisteriunr des Innern.

_ v. Honi  bergt.
Berichtigung.

In der Bekanntmachung , betreffend iveitere Aenderung der
Ausführungsbestimmungen vom 10 . Oktober 1916 zu der Ver¬
ordnung über Rohtalwk , vom 20 . März 1917 (Reichs- GeseÄll.
S . 249 ) muß es am Schlüsse in der vorletzten Zeile statt ,chie durch¬
schnittliche Berarbeittmg " heißen:

„die durchscliuittliche Al>gabe" .
Außerdem ist in Zeile 10 derselben Bekanntmachung hinter

dem Worte „ Zigarren " das Vindestrichzeicheu zu streichen.

Beurlaubung von Mannschaften
zu landwirtschaftlichen Arbeiten.
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